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Definitionskatalog der PKS 2105 
(Kriminologische Begriffe und ihre kriminalstatistische Zuordnung) 

Vorbemerkungen 
Die Umsetzung strafrechtlich oder strafnebenrechtlich relevanter Lebenssachverhalte in krimino-
logische Kategorien und ihre weitere Zuordnung zu statistischen Schlüsselzahlen ist nicht immer 
einfach, wird teilweise unterschiedlich gehandhabt und kann letztlich zu einer falschen statisti-
schen Erfassung führen. 
Teilweise liegen die Gründe einer falschen oder nicht genügend präzisen Subsumtion auch in den 
sich ständig wandelnden Tatformen, neuen Tatbegehungsarten und den sich ändernden Situa-
tionen und Gegebenheiten des Wirtschaftslebens. 
Mit der Zusammenstellung von BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN und DEFINITIONEN für eine Viel-
zahl kriminologischer Bezeichnungen - nebst Zuordnung der entsprechenden Schlüsselzahlen - 
wird eine Arbeitsanleitung vorgelegt, die - über die Sachzusammenhänge zur Polizeilichen Krimi-
nalstatistik hinaus - für jeden (kriminal-) polizeilichen Sachbearbeiter von Bedeutung sein muss. 
Die Initiative zu der kriminologischen Definitionssammlung erging von der Ständigen Kommission 
Polizeiliche Kriminalstatistik. Die Inhalte der einzelnen Begriffe sind mit den jeweiligen kriminal-
polizeilichen Bundesgremien abgestimmt bzw. basieren auf bereits gültigen Beschlusslagen. Die 
redaktionelle Zusammenstellung wurde durch die UAG 2 (Zähl-/Erfassungsregeln, Definitionen) 
vorgenommen und der KPKS auf ihrer 39. AT, TOP 8.2 vorgelegt. Die weitere Katalogpflege für 
den bundeseinheitlichen Definitionskatalog übernimmt das BKA (KI 12). 
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Lesehinweise 

Quellennachweis (speziell): 

(1) Bayerisches Landeskriminalamt - TOP 13 aus 25. AT PKS 

(2) LKA Baden-Württemberg - TOP 13 aus 25. AT PKS 

(3) Anlage 6, TOP 3.1/91 aus Leitertagung WIKRI 

(4) BKA OA 45, TOP 7 aus Leitertagung WIKRI im Oktober 1994 

(5) BKA KI 12, Schreiben vom 22.06.95, zu TOP 9.6/36. AT 

Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik vom 01.01.83  (Stand 01.01.95) 

(6) LKA Niedersachsen (AG „Taschendiebstahl“); 38. AT K PKS, TOP 3.4.4 

(7) LKA Berlin (LKA 1232) 

(8) LKA Baden-Württemberg (Fax der Abt. 6, 611, vom 17.11.95 und 20.11.95) 

(9) Beschluss der IMK, 167. Sitzung, am 10.05.01, TOP 10.1 

(10) 38. AT der K PKS, TOP 3.4.4 

(11) K-Wikri gem. FS BKA KI 12 vom 19.07.96 

(12) BKA OA 34, Schr. v. 28.10.96 an BKA KI 12 

(13) Schreiben der GF der K-Wikri vom 5.7.96 Ziffer 4 (Der Zusatz „Ton“ hinter „Sprache“ wurde von der K PKS auf der 40. AT, TOP 5.2 
eingebracht.) 

(14) 41. AT der K PKS, TOP 4 

(15) 43. AT der K PKS, TOP 2 

(16) 45. AT der K PKS, TOP 2.3.3 

(17) 46. AT der K PKS, TOP 1.4 

(18) Umlaufbeschluss der K PKS vom 23.07.01, 149. Tagung der AG Kripo, TOP 8.5 und Umlaufbeschluss des AK II vom 29.08.01 

(19) 47. AT der KPKS, TOP 2.2, 2. Protokollnotiz 

(20) 47. AT der KPKS, TOP 2.4.1 

(21) 47. AT der KPKS, TOP 2.5 und 4.2.2 

(22) 47. AT der KPKS, TOP 3.6 

(23) 48. AT der KPKS, TOP 3.1.5 

(24) 49. AT der KPKS, TOP 3.5.1 

(25) 49. AT der KPKS, TOP 4.2.6 

(26) 50. AT der KPKS, TOP 3.1.3 A 

(27) 50. AT der KPKS, TOP 3.1.3 B 

(28) 50. AT der KPKS, TOP 3.4.3, 2. Beschlusspunk 

(29) 50. AT der KPKS, TOP 3.4.4 

(30) 50. AT der KPKS, TOP 3.6 und Umlaufverfahren in der K PKS 

(31) 52. AT der KPKS, TOP 2.1.1 

(32) 52. AT der KPKS, TOP 2.3.1 

(33) 52. AT der KPKS, TOP 2.2.10 

(34) 55. AT der KPKS, TOP 2.3.2 

(35) 55. AT der KPKS, TOP 2.2 

(36) 57. AT der KPKS, TOP 3.13 

(37) 59. AT der KPKS, TOP 3.15 und TOP 3.21 

(38) 60. AT der KPKS, TOP 3.4 

(39) UM der KPKS vom 12.11.13 
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Hochzahl 1 in den Überschriften 
Sofern ein kriminologischer Begriff mit der Hochzahl 1 gekennzeichnet ist, ist die jeweilige Defini-
tion bereits in dem bundeseinheitlichen Richtlinienteil zur Polizeilichen Kriminalstatistik enthalten. 
Die Ordnungszahlen in Klammern - im Anschluss an die Definitionstexte - stehen für einen spezi-
ellen Quellennachweis. 

Hinweis zu den Schlüsselzahlen 
Soweit der Straftatenkatalog der Polizeilichen Kriminalstatistik für den jeweiligen Definitionsbe-
griff eine dazugehörige Schlüsselzahl ausweist, ist diese der Begriffsüberschrift nachgestellt. Län-
derspezifische Schlüsselzahlen werden nicht berücksichtigt. Im Weiteren wird nur der Begriff 
„Schlüssel“ verwendet. 
Anstelle der letzten beiden Ziffern des 6-stelligen Schlüssels finden Platzhalter (**) Verwendung, 
da die Definitionen sich ggf. auch auf bestehende oder zukünftige Schlüsseluntergliederungen be-
ziehen. 
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Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen  
- Schlüssel 5181** umfasst aber alle Formen des Abrechnungsbetruges -  
Der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen besteht in der betrügerischen Erlangung 
von Geldleistungen von Selbstzahlern, Krankenkassen, Krankenversicherungen und 
Beihilfestellen durch Angehörige medizinischer oder pharmazeutischer Berufe sowie 
Krankenhäusern und Sanatorien. 

(11) (28)

Anlagebetrug (§ 263 StGB) Schlüssel: „5132**“ 
Täter veranlasst die Opfer (i.d.R. über eine Anlagevermittlungsfirma) mit Versprechen 
hoher Renditen, hoher Kursgewinne oder anderer attraktiver Gewinnmöglichkeiten zur 
Hergabe von Anlagegeldern, verwendet diese aber ganz oder teilweise zweckwidrig 
oder täuscht anderweitig über wesentliche Merkmale der Geldanlage (z. B. Risiko, Auf-
schläge, Provisionsanteile usw.). 

(3)(4) 

Arbeitsvermittlungsbetrug Schlüssel: „5173**“ 
- siehe auch Vermittlungsbetrug - 
Täter täuscht die Vermittlung von Arbeitsplätzen oder sonstigen Verdienstmöglichkei-
ten mit dem Ziel vor, Vorschüsse oder Gebühren zu erlangen. 

(3) (5) 

Automatendiebstahl (Diebstahl von/aus Automaten) Schlüssel: „3/4**7**“ 
Neben der tatsächlichen Entwendung von Automaten (Geräten) wird hierunter vor al-
lem die Manipulation an (dem Mechanismus von) Automaten mit dem Ziel der Erlan-
gung von Bargeld und/oder Waren verstanden. 
Bei der Anwendung von Gewalt bzw. der Nutzung von (Brech-) Werkzeugen liegt 
grundsätzlich ein Fall unter erschwerenden Umständen vor. Auch die „Überlistung“, z. 
B. durch den Einwurf von Ronden oder die Anwendung des „Paniertricks“, ist als Dieb-
stahl unter erschwerenden Umständen anzusehen. 
Hiervon sind Handlungen zu unterscheiden, die mit dem Ziel der Erlangung von Bar-
geld oder zur Vermeidung von Geldausgaben an Automaten begangen werden, soweit 
sie von den Spezialbestimmungen wie: 
 der Leistungserschleichung = mechanische oder sonstige manipulative Beeinflus-

sung (z. B. durch Nutzung eines Computerprogramms) eines Leistungsautomaten  
(z. B. Musikbox, Spiel-, Wiege-, Fernsprechautomat) 

 des Computerbetruges = unbefugte Beeinflussung eines dv-technisch kontrollier-
ten, gesteuerten bzw. gesicherten Verarbeitungsvorganges (z. B. bei einem Geld-
ausgabeautomaten) 

erfasst sind. 

(8) 
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Baubetrug Schlüssel: „5120**“ 
- siehe auch Grundstücksbetrug - 
Täter verspricht arglistig ordnungsgemäße Bauausführung, führt jedoch den Bau nicht 
oder in mangelhafter/minderwertiger Qualität aus. 
Nahezu alle denkbaren Manipulationsmöglichkeiten im Bereich des Strafgesetzbuches 
einschließlich der Bestimmungen im Gesellschaftsrecht können hier auf dem Sektor 
des Bau- und Wohnungswesens ihren Niederschlag finden. 
Beispielhaft werden aufgeführt: 
 Beginn eines Bauvorhabens mit Fremdmitteln trotz mangelnder Vollfinanzierung, 

Inkaufnahme der Möglichkeit, dass der Bau „stecken bleibt“ und zur Zwangsver-
steigerung gelangt. 

 Entgegennahme von Baukostenzuschüssen trotz mangelnder Vollfinanzierung in 
der Hoffnung, dass die Zuschusszahler Nachschüsse leisten werden, um ihre bereits 
gezahlten Zuschüsse nicht zu verlieren. 

 Entgegennahme von Baukostenzuschüssen und Vermietung von Wohnungen eines 
geplanten Objektes, obwohl weder die Absicht noch die Möglichkeit der Durchfüh-
rung des Bauvorhabens besteht. Der Verbrauch der Gelder ist für eigene Zwecke 
bestimmt. 

 Entgegennahme von Baukostenzuschüssen und Vermietung von Wohnungen eines 
„geplanten“ Objektes, Vergabe der Wohnungen nach der Fertigstellung an andere 
Personen als die Zuschussgeber. 

 Doppel- und Mehrfachvermietungen gleicher Wohnungen gegen Baukostenzu-
schuss. 

 Fordern und Entgegennahme von Baukostenzuschüssen in einer Höhe, die den zwi-
schen dem Bauherrn und dem Makler vereinbarten Zuschussbetrag übersteigt. 

 Berechnen einer überhöhten Maklergebühr, obwohl ortsübliche Gebühren verein-
bart wurden. 

 Betrügerische Gründung und Geschäftsführung einer Gesellschaft, deren Zweck die 
Schaffung von Eigentumswohnungen sein soll, zum Zwecke der persönlichen Be-
reicherung der Gründer, Geschäftsführer oder sonstiger Personen. 

(1) (3) 
(5) 

Beitragsbetrug zum Nachteil von Sozialversicherungsträgern Schlüssel: „5177**“ 
Gänzliche oder teilweise Nichtabführung von Beiträgen an Sozialversicherungsträger 
unter Verschweigen der tatsächlichen Voraussetzungen für die Abführungspflicht, so-
weit nicht § 266a StGB als vorrangig angesehen wird. 
Hinweis: 
§ 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) wird unter Schlüssel 
„5220**“ erfasst. 

(3) 

Bestechlichkeit (§ 332 StGB) Schlüssel: „6512**“ 
Amtsträger (vgl. die in § 332 Abs. 1 und 2 StGB Genannten) fordert, lässt sich verspre-
chen oder nimmt eine vorteilhafte Gegenleistung für eine vergangene oder zukünftige 
pflichtwidrige Diensthandlung an. 

(4) (25) 
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Bestechung (§ 334 StGB) Schlüssel: „6522**“ 
Täter bietet an, verspricht oder gewährt den in § 334 Abs. 1 bis 3 StGB genannten 
Amtsträgern einen Vorteil als Gegenleistung für die Vornahme einer vergangenen oder 
zukünftigen pflichtwidrigen Diensthandlung. 

(4) (25) 

Beteiligungsbetrug Schlüssel: „5134**“ 
Hereinnahme von Teilhabern gegen Zahlung einer Geschäftseinlage in ein nicht beste-
hendes, erst zu gründendes oder „faules“ Unternehmen unter arglistiger Vorspiegelung 
hoher Gewinnausschüttung bzw. einer sonst wie lukrativen Teilhaberschaft. 

(3) (5) 

Betrug (Sonstiger) Schlüssel: „5189**“ 
Sofern keine der aufgeführten speziellen Begehungsarten des Betruges zutrifft, erfolgt 
die Erfassung von Verstößen nach § 263 StGB unter o. g. Schlüsselzahl. 

(3) (5) 

Betrug bei Börsenspekulationen Schlüssel: „5133**“ 
Täter veranlasst die Opfer (i. d. R. über eine Kapitalanlage- oder Vermittlungsfirma) 
unter Vortäuschung hoher Kursgewinne und dem Verschweigen des Verlustrisikos zur 
Hergabe und gegebenenfalls zum Nachschießen von Geldern zwecks Anlage in regulä-
ren Wertpapier-, Devisen-, Waren- oder Terminbörsen. 
Das überlassene Geld wird nicht oder nur teilweise angelegt oder durch gezielte, den 
Täter begünstigende Gebührenschneiderei aufgezehrt. 

 

Aber:  
Straftaten im Zusammenhang mit dem Handel von OTC-Papieren und Penny-Stocks 
sind unter der Schlüssel: „5132**“ (Anlagebetrug nach § 263 StGB) zu erfassen. 

(4) 

Betrug im Internet  
Bei Betrug mittels Internet reicht eine Vertragshandlung (einfach ins Netz einstellen) 
nicht aus, erforderlich ist eine persönliche Vertragsverhandlung (individuell auf eine 
Person eingehen; das verwendete Medium spielt hierbei keine Rolle). 

(19) 

Betrug mittels rechtswidrig erlangter Schecks Schlüssel: „5161**“ 
Täter täuscht Zahlungswillen vor, indem er mit entwendetem oder unterschlagenen 
Scheck bezahlt. Die frühere Unterscheidung zwischen Euroschecks (mit EC-Scheck-
karte und Garantiebetrag DM 400) und sonstigen Schecks entfällt, da die Garantie-
pflicht der Geldinstitute zum Jahresende 2001 entfallen ist. 
Betrügereien mit rechtmäßig erlangten Schecks (sogenannten Eigenschecks) sind unter 
den Betrugsarten Geldkreditbetrug (Schl.: 5140**), Warenkredit- (Schl.: 5111** oder 
5112**) oder Leistungskreditbetrug (Schl.: 5172**) zu subsumieren. 

(2) (18) 
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Betrug zum Nachteil der öffentlichen Hand  
Alle Betrugshandlungen z. N. staatlicher Institutionen, soweit nicht 
 Subventionsbetrug - § 264 StGB - (Schl. 5142**) 
 Betrug zum Nachteil von Sozialversicherungen und  

  Sozialversicherungsträgern (Schl. 5177**) 
 betrügerische Inanspruchnahme von Sozialversicherungs- und Sozialleistungen  

- sonstiger Sozialleistungsbetrug- (soweit nicht unter Schlüssel 5177** zu erfassen) 
(Schl. 5178**) 

 Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt -§ 266a StGB- (Schl. 5220**)  
– siehe auch entsprechende Definition - (2 und Schreiben LKA BW vom 06.12.96 [nur 
an BKA]) 

 

Betrugshandlungen z.N. Deutsche Rentenversicherung Bund, der 
Deutschen Rentenversicherung der Länder,Krankenkassen und Ar-
beitsämter i.Z.m. der Renten-, Kranken-,Unfallversicherung und ALG 

Schlüssel: „5177**“ 

- siehe auch Betrügerische Erlangung anderer Sozialleistungen wie z. B. Kinder-, Wohngeld, ALG II 
und Leistungen nach dem BaföG - 
Betrügerische Erlangung von Geld oder anderen Sachleistungen von Sozialversiche-
rungs-trägern. 

 

Anmerkung: 
Das Nichtabführen von Beiträgen an die Sozialversicherungen trotz Abführungspflicht 
wird bereits von Schlüssel: „5220**“ erfasst. 

(4) 

Betrug zum Nachteil von Versicherungen und Versicherungsmiss-
brauch (§§ 263, 265 StGB) 

Schlüssel: „5174**“ 

- siehe auch betrügerisches Erlangen von Versicherungsleistungen - 
Jede ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen (soweit nicht 
Straftatenschlüssel 5177** oder 5178**). 

(14) 

Betrügerische Erlangung von Kfz Schlüssel: „5111**“ 
Unter dieser Schlüsselzahl sind betrügerische Handlungen zu erfassen, wenn das ange-
strebte Gut ein Kraftfahrzeug ist. 

(2) (3) 
(5) 

Betrügerische Erlangung von Versicherungsleistungen Schlüssel: „5174**“ 
- siehe auch Betrug zum Nachteil von Versicherungen und Wertersatzbetrug - 
Jede ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen ist hierunter zu 
verstehen. 

 

Beispiel: 
Täter beschädigt seine teuren Zusatzscheinwerfer am Fahrzeug, meldet diese als ent-
wendet seiner Versicherung und kassiert die Neuanschaffungssumme aus der Teilkas-
koversicherung. 

 

  



BKA 
K-PKS 

Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik 
i.d.F. vom 01.01.2015 

Anlage 3 
Seite 8 

 

 BKA Wiesbaden KI 12 

Betrügerische Erlangung von Vertragsabschlüssen  
Täter gibt mit dem Ziel der Erlangung von Bargeld oder geldwerten Leistungen in be-
trügerischer Absicht vor, Verträge unter besonders günstigen Bedingungen abschließen 
zu können. 

 

Beispiel: 
Mit geschickt gewählten Äußerungen und Ablenkung des Gegenübers stellt der Werber 
nicht im Vertrag enthaltene Leistungen als besonders günstig und umfassend heraus, 
so dass der Interessent ohne weitere Prüfung den Vertrag unterzeichnet. Oftmals wer-
den bei dieser Gelegenheit noch Bestellungen für Abonnements von Zeitschriften „un-
tergeschoben“. 

(2) 

Betrügerische Erlangung anderer Sozialleistungen wie z. B. Kinder-, 
Wohngeld, ALG II und Leistungen nach dem BaföG 

Schlüssel: „5178**“ 

- siehe auch Betrugshandlungen z. N. Deutsche Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenver-
sicherung der Länder, Krankenkassen und Arbeitsämter i.Z.m. der Renten-, Kranken-, Unfallversi-
cherung und ALG I - 
Alle durch Täuschung der vergebenden öffentlichen Stellen betrügerisch erlangten 
Geld- oder Sachleistungen von Sozialversicherungsträgern (soweit nicht Straftaten-
schlüssel 5177**), von Sozialbehörden oder sonstigen öffentlichen Stellen, die sozial-
politisch begründete Vergünstigungen vergeben (z. B. Wohngeld, Kindergeld). 

(3) (5) 

Computerbetrug Schlüssel: „5175**“ 
Erfassung aller Fälle, in denen der Tatbestand nach § 263a StGB als erfüllt angesehen 
wird, mit Ausnahme des Betruges mit rechtswidrig erlangten Debitkarten mit PIN (hier 
erfolgt die Erfassung unter Straftatenschlüssel 5163**) oder von Zugangsberechtigun-
gen zu Kommunikationsdiensten (hier erfolgt die Erfassung unter Schlüssel 5179**). 

 

Hinweis:  
Der Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten durch Geldabhebung am Geldautomaten 
eines anderen als dem ausstellenden Kreditinstitut (§ 266b StGB) stellt keinen Compu-
terbetrug dar (hier erfolgt die Erfassung unter Straftatenschlüssel 5230**) 

(3) (5) 
(18) (32)

Computerkriminalität 1 Schlüssel „8970**“ 

Daten von  Zahlungskarten (Betrug mittels rechtswidrig erlangter..)  

Debitkarten (Betrug mittels rechtswidrig erlangter ...) Schlüssel 5162**, 5163** 
Debitkarten im Sinne dieser Richtlinien sind alle Zahlungskarten, deren Einsatz eine 
sofortige Belastung des Kontos / Abbuchung vom Konto nach Karteneinsatz bewirkt 
(Gegenteil: Kreditkarte). Debitkarten können ohne PIN (Lastschriftverfahren; Schl. 
5162**) bzw. mit PIN (Schl. 5163**) eingesetzt werden. 

(18) 

Direkte Beschaffungskriminalität 1 Schlüssel „8911**“ 
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Einmietbetrug Schlüssel: „5182**“ 
Unter diesem Begriff ist sowohl der Betrug z. N. von Beherbergungsstätten als auch 
z. N. von Privatpersonen zu verstehen. Der Einmietbetrüger gibt vor, er sei willens und 
in der Lage, für die Überlassung von Räumlichkeiten einschließlich entstehender Ne-
benkosten den vereinbarten Mietzins zu entrichten. 

(2) (14) 
 

Einsponbetrug  
- siehe auch Warenbetrug - 
Hierbei handelt es sich um eine Form des Warenbetrugs. Der Einsponbetrug wird ban-
denmäßig begangen und erscheint deshalb besonders gefährlich. 
Die „Bandenmitglieder“ täuschen untereinander Geschäfte und dem sorgfältig ausge-
suchten Opfer hohe Gewinne vor. Ein Bandenmitglied, als Spanner bezeichnet, tritt als 
Vermittler in Erscheinung und bringt das „Opfer“ dazu, sich als „Zwischenabnehmer“ 
an dem „Geschäft“ zu beteiligen, da sich dadurch die Verdienstspanne von der sich be-
scheiden ausnehmenden „Vermittlungsprovision“ beträchtlich erhöhe. Das Opfer wird 
in die betrügerischen Geschäfte integriert - „eingesponnen“ - Einsponbetrug. 
Sobald der „Zwischenabnehmer“ (Opfer) die gelieferte Ware an den Verkäufer (Ban-
denmitglied) bezahlt hat, verweigert der Käufer (Bandenmitglied) die Annahme der 
Waren unter Missbrauch zivilrechtlicher und kaufmännischer - legaler - Ablehnungs-
gründe. Die Betrugsabsicht ist kaum zu erkennen. 
Der Zwischenabnehmer (Opfer) wendet sich wieder an den Verkäufer (Bandenmitglied). 
Dieser verweigert die Rücknahme der Ware mit dem Hinweis auf den „ordnungsgemä-
ßen Verkauf“. 
Der Vermittler (Bandenmitglied) äußert gegenüber Zwischenabnehmer (Opfer), er wer-
de Käufer (Bandenmitglied) rechtlich belangen und trägt dadurch in nicht unerhebli-
chem Maße zur Verschleierung des Betruges bei. 
In seiner Verzweiflung ist der Zwischenabnehmer (Opfer) froh, wenn der Verkäufer 
(Bandenmitglied) „entgegenkommenderweise“ den Verkauf der Ware in Kommission 
anbietet. 
Nicht selten wird dieselbe Ware zur Begehung des nächsten Einsponbetruges verwen-
det. 

(2) 

Empfangsberechtigungsschwindel  
Täter gibt vor, zum Empfang (Einzug) von fremden Forderungen autorisiert zu sein, und 
gibt, je nach Situation, gefälschte Quittungen aus. 
Beispiel: 
Die Hausangestellte zahlt an den angeblichen Postbeamten den Betrag für die - nicht 
bestellte - Nachnahmesendung des Hausherrn. 

(2) 
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Erschleichen von Krankenhausaufenthalt, ärztliche Behandlung  
In der Absicht, Leistung zu erschleichen, werden tatsächliche oder nicht vorhandene 
körperliche Mängel vorgegeben. 
Beispiel: 
Hungernder Stadtstreicher liegt abends auf der Straße. Er gibt Sturz durch Stoß eines 
Unbekannten vor und simuliert starke Kopfschmerzen. Einlieferung ins Krankenhaus 
erfolgt, wo er Unterkunft und Verpflegung für die Zeit der Beobachtung erhält. 

(2) 

Erschleichen von Beförderungen (Tatort) Schlüssel: „5150**“ 
- siehe auch Tatort - 
Bei der Erschleichung von Beförderung durch ein öffentliches Verkehrsmittel ist der 
Tatort stets der Feststellort (gültig seit 01.01.2001). 

(16) 

Falsche  Zahlungskarten (Gebrauch.....) Schlüssel 5531** 

Gartenlaube  
- siehe auch Wohnraum - 
Gartenlauben sind nur dann als Wohnung anzusehen, wenn sie ständig oder überwie-
gend zu Wohnzwecken dienen (Lebensmittelpunkt). 

(20) 

Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr Schlüssel 670025 
Der Paragraph 315b StGB erfasst regelmäßig nur verkehrsfremde Eingriffe, also Hand-
lungsweisen, die selbst nicht Teil von Verkehrsvorgängen sind. Im Einzelfall kann das 
auch Eingriffe einbeziehen, die innerhalb des Verkehrs vorgenommen werden und sich 
in ihrer äußeren Form von Verkehrsvorgängen nicht unterscheiden. 
Gefährliche Eingriffen im fließenden Verkehr werden in der PKS nur dann erfasst, wenn 
der bewusst zweckwidrige Einsatz eines Fahrzeugs in verkehrswidriger Absicht mindes-
tens mit bedingtem Schädigungsvorsatz erfolgt (Fahrzeug als Waffe oder Schadens-
werkzeug). 
Ein gefährlicher Eingriff kann (im Einzelfall) auch bei einem äußerlich verkehrsgerech-
ten Verhalten vorliegen, wenn an sich korrektes Fahrverhalten in der Absicht vorge-
nommen wird, die Unaufmerksamkeit oder Fehleinschätzung anderer Verkehrsteil-
nehmer zur Herbeiführung eines Unfalls auszunutzen. 

(36) 

Geldkreditbetrug Schlüssel: „5141** bis 5145**“
- siehe auch Kreditbetrug - 
Betrügerisches Erlangen von Darlehen. 
Beispiel: 
Der Täter erschleicht durch unrichtige Angaben Kreditleistungen, d. h. es muss zur Aus-
zahlung des Darlehens kommen. 

(12) (21 
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Geldumtauschschwindel  
Unter Vorspiegelung einer bevorstehenden Abwertung des Geldes verspricht der Täter 
insbesondere alten und ungewandten Personen, deren Geld in wertbeständige Noten 
umzutauschen. Er lässt sich das „wertlos werdende“ Geld mitgeben und verschwindet. 

(2) 

Geld- und Kassenboten (Raub auf ...) Schlüssel: „2131**“ 
Als Geld- und Werttransporte durch Geld- und Kassenboten (Schlüssel 2131**) sind 
alle Beförderungen anzusehen, bei denen ausschließlich/überwiegend im Rahmen des 
beruflichen/geschäftlichen Interesses Geld oder Wertgegenstände transportiert wer-
den. Dies gilt sowohl für Beschäftigte als auch für Geschäftsinhaber/-führer, entspre-
chende gewerbliche Geld-/Werttransporte oder auch Geldbriefträger. Die Schlüssel-
zahl 2132** gilt ausschließlich für solche Geld- und Werttransporte, die mit Spezial-
transportfahrzeugen – also Fahrzeugen, die bauartbedingt dazu bestimmt sind, ent-
sprechendes Gut geschützt (Panzerung, Spezialbereifung usw.) zu transportieren – 
durchgeführt werden. 

(14) 

Gewaltkriminalität 1 Schlüssel: „8920**“ 

Grundstücksbetrug Schlüssel: „5120**“ 
- siehe auch Baubetrug - 
Betrügerische Handlungen bei Verkauf oder Verpachtung von Grund und Boden zum 
Nachteil des Kauf-/Pachtinteressenten, insbesondere Anbieten von Grundstücken - 
auch und gerade im Ausland - in reißerisch aufgemachten Inseraten mit der Feststel-
lung, der Grund könne in wenigen Jahren mit Gewinn abgestoßen werden, obwohl be-
kannt ist, dass dies aus den verschiedensten Gründen nicht möglich sein wird. 

(3) (5) 

Grußbestellschwindel  
Grußbestellschwindler geben sich fälschlich als Beauftragte von Bekannten oder selbst 
als frühere Bekannte ihres Opfers oder eines seiner Familienangehörigen aus und er-
schwindeln sich damit Geld oder Darlehen oder andere geldwerte Leistungen. 

(2) 

Heiratsbetrug  
Heiratsbetrüger - hier sind Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen - machen 
sich meist an vermögende Unverheiratete in betrügerischer Absicht heran. Sie streben 
eine für ihre Zwecke günstige „Vertrauensbasis“ an. Bei der Planung des weiteren ge-
meinsamen Lebensweges ergaunern sie finanzielle Mittel. 
Kontakte werden über Ehe-Vermittlungsinstitute, durch eigene oder fremde Annoncen 
ebenso gesucht wie auf andere Art und Weise, z. B. auf Reisen, im Urlaub usw. 

(2) 
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Hochstapelei  
Der Täter tritt meist unter falschem, hochklingendem Namen auf, ausreichend mit aka-
demischen Graden, Adelsprädikaten oder Orden versehen. Nachdem er sich das Ver-
trauen des zukünftigen Opfers derartig erschlichen hat, begeht er Straftaten wie z. B. 
Beteiligungs-, Einmiete-, Geld-, Geldkredit-, Heirats-, Stoß-, Waren- oder Warenkre-
ditbetrug. 
Hinweis: 
Nur der typische Hochstapler ist hier einzuordnen. Ansonsten ist eine andere Klassifi-
zierung vorzunehmen. 

(2) 

Hypothekenbetrug  
Die betrügerische Erlangung von Hypotheken steht hier im Vordergrund. (2) 

Internet:  
 - siehe Tatmittel Internet - 

Kautionsbetrug Schlüssel: „5135**“ 
Täter täuscht solides Unternehmen oder die Verwirklichung einer gewinnbringenden 
Idee vor. Die Opfer werden als Vertreter, Angestellte oder Mitarbeiter gewonnen und 
zur Hergabe einer „Sicherheit“ (Kaution) veranlasst. 

(2) (3) 
(5)) 

Kiosk Schlüssel: „3/425*00“ 
Kiosk ist ein räumlich fest umschlossenes Thekengeschäft, das dazu bestimmt ist, von 
Kunden nicht betreten zu werden. 

(14) 

Kommunikationsdienst1 Schlüssel: „5179**“ 
Unter die Kommunikationsdienste fallen alle Übertragungen von Sprache/Ton, Texten 
und Bildern, unabhängig vom Übertragungsweg. Die Zugangsberechtigung kann dabei 
eine Karte (Telefonkarte mit Vorausgebühr, Telefonkarte als Kreditkarte, sonstige Zu-
gangsberechtigungskarte / Chip) und/oder ein anderes Zugangsdatum (z. B. Passwort) 
sein. 
Hinweis: 
Der Schlüssel „5179**“ (Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiens-
ten) hat bei Überschneidung Vorrang vor Waren-/Warenkreditbetrug (Schlüsselgruppe 
5110**). 

(13) 
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Kontoeröffnungsbetrug Schlüssel: „5183**“ 
Täter eröffnet unter Vorlage eines gefälschten Ausweises und Täuschung über seine 
Zahlungswilligkeit ein Konto bei einem Kreditinstitut, um unbare Zahlungsmedien und 
Kontounterlagen zu erhalten, die er in Betrugsabsicht als Zahlungsmittel verwenden 
will. Die (beabsichtigte) Verwendung muss einen Vermögensschaden bzw. eine scha-
densgleiche Vermögensverfügung zum Nachteil der Bank begründen. 

 

Falsche Angaben: Der Täter muss falsche Personalien angeben o. ä. Eine Kontoeröff-
nung mit richtigen Angaben in der Absicht, mit den Kontodaten selbst oder den erhal-
tenen unbaren Zahlungsmitteln anschließend z. B. Leistungskreditbetrug (Straftaten-
schlüssel 5172**) oder Warenkreditbetrug (Straftatenschlüssel 5111** oder 5112**) zu 
begehen, ist kein Kontoeröffnungsbetrug. 

(2) (14) 
(26 ) 
(31) 

Hinweis: 
Bei anschließendem betrügerischen Einsatz des durch einen Kontoeröffnungsbetrug 
erlangten unbaren Zahlungsmittels sind nur bei Einsatz im OFFLINE-Verfahren (Last-
schriftverfahren) zusätzlich ’n’ Fälle (’n’ entspricht der Anzahl der Opfer, wobei für ver-
schiedene geschädigte Filialen einer Firma jeweils 1 Fall zu zählen ist) mit Straftaten-
schlüssel 5162** „Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten ohne PIN (Last-
schriftverfahren)“ zu erfassen“. 

 

Kraftfahrzeug  
Definition aus dem StVG (§ 1 (2) des StVG): 
"Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschi-
nenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein." (22) 

 

Kreditbetrug (§ 265b) Schlüssel: „5141**“ 
- siehe auch Geldkreditbetrug - 
Der Täter macht unrichtige oder unvollständige Angaben im Zusammenhang mit einem 
Antrag auf Kreditgewährung. 
Das Delikt liegt im „Vorfeld“ des § 263 StGB und ist mit Vorlage der unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben vollendet. 
Als Kreditgeber und Kreditnehmer kommen nur Betriebe und Unternehmen in Be-
tracht. 
§ 265b StGB tritt gegenüber Vollendung und Versuch des § 263 StGB zurück. In diesem 
Fall ist unter der Schlüsselzahl 514300 zu erfassen. 

(12)(38) 

Kreditvermittlungsbetrug Schlüssel: „5188**“ 
Ein Kreditvermittlungsbetrug liegt vor, wenn ein Täter in betrügerischer Absicht die 
Vermittlung von Krediten anbietet und hierfür rechtswidrig Gebühren, Provisionen o-
der sonstige Vorauskosten verlangt, ohne willens oder in der Lage zu sein, die verspro-
chenen Kredite tatsächlich zu vermitteln. 

(23) 
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Kreditkarte (Betrug mittels rechtswidrig erlangter...) Schlüssel: „5164**“ 
Kreditkarten im Sinne dieser Richtlinien sind alle Zahlungskarten , deren Einsatz eine 
zeitlich verzögerte Belastung bzw. Abbuchung vom Konto bewirkt (Gegenteil: Debit-
karte) 

(18) 

Kurpfuscherei  
Hier geben Personen in betrügerischer Bereicherungsabsicht vor, ausreichende Kennt-
nisse der Schulmedizin oder Naturheilkunde zu besitzen und dadurch im Verbund mit 
ihren anderen „Fähigkeiten“ in der Lage zu sein, sowohl im physischen als auch psychi-
schen Bereich Heilung herbeiführen zu können. Es werden dabei wertlose Kuren und 
Heilmittel angeboten. 

(2) 

Ladendiebstahl Schlüssel: „3/4260**“ 
Als Ladendiebstahl werden alle Diebstahlsfälle von ausgelegten Waren durch Kunden 
während der Geschäftszeit bezeichnet. 

 

Leistungsbetrug Schlüssel: „5171**“ 
- siehe auch Warenbetrug - 
Täter erlangt eine Be- oder Anzahlung, indem er arglistig vortäuscht, er werde eine 
Leistung vollbringen oder indem er behauptet, er habe eine Leistung vollbracht. In 
Wirklichkeit leistet er nichts, hat nichts geleistet oder die Ausführung entspricht quali-
tativ nicht den Mindestanforderungen. 

(2) (3) 
(5) (24) 

Leistungserschleichung Schlüssel: „5150**“ 
Bei der Erschleichung von Beförderung durch ein öffentliches Verkehrsmittel ist der 
Tatort stets der Feststellort (gültig seit 01.01.2001). 

(16) 

Leistungskreditbetrug Schlüssel: „5172**“ 
- siehe auch Warenkreditbetrug - 
Täter erlangt/veranlasst betrügerisch (Werk-) Leistungen ohne Bezah-
lung/Gegenleistung bzw. nur gegen eine Anzahlung. 

(3) (5) 

Lohnvorschussschwindel  
Täter lässt sich in betrügerischer Absicht zur Erlangung eines Lohnvorschusses einstel-
len, um nach Erhalt desselben die Tätigkeit sofort wieder aufzugeben. 

(2) 
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Politisch motivierte Kriminalität  
Der politisch motivierten Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, wenn in Würdi-
gung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie 
 den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, der Erreichung 

oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Realisierung politi-
scher Entscheidungen richten, 

 sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung bzw. eines ihrer Wesens-
merkmale, den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines  Landes richten 
oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung von Mitgliedern der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes zum Ziel haben, 

 durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 

 gegen eine Person gerichtet sind, wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, 
Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft oder 
aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen Ori-
entierung oder ihres gesellschaftlichen Status und die Tathandlung damit im Kau-
salzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen eine Institution 
/Sache oder ein Objekt richtet. 

Darüber hinaus werden Tatbestände gem. §§ 80-83, 84-86a, 87-91, 94-100a, 102-104a, 
105-108e, 109-109h, 129a, 234a oder 241a StGB nicht erfasst, weil sie Staatsschutzdelikte 
sind, selbst wenn im Einzelfall eine politische Motivation nicht festgestellt werden kann. 

(9) 

Prospektbetrug (Kapitalanlagebetrug § 264 a StGB) Schlüssel: „5131**“ 
Erfassung ausschließlich derjenigen Fälle, in denen allein der Tatbestand nach § 264a 
StGB als erfüllt angesehen wird (abstraktes Gefährdungsdelikt). 
Unter dem Aspekt des Anlegerschutzes stellt § 264a StGB im Zusammenhang mit dem 
Angebot und dem Vertrieb von Wertpapieren und anderen Kapitalanlagen insbesonde-
re das Machen unrichtiger vorteilhafter Angaben oder das Verschweigen nachteiliger 
Tatsachen z. B. in Prospekten oder anderen Darstellungen oder Übersichten über den 
Vermögensstand unter Strafe. Sofern ein Schaden entsteht, kommt nur § 263 StGB 
(Straftatenschlüssel 513200 [Anlagebetrug], 513300 [Betrug bei Börsenspekulationen] 
bzw. 513400 [Beteiligungsbetrug]) in Betracht. 

(3) (10) 

Provisionsbetrug Schlüssel: „5176**“ 
Ist das betrügerische Erlangen von Provision durch Arbeitnehmer z. N. des Arbeitge-
bers für gefälschte Aufträge, für arglistig erlangte Unterschriften auf zu stornierende 
Aufträge oder für die arglistige Unterbringung von Aufträgen bei zahlungsunfähigen 
Kunden. 

(1) (3) 
(5) 

Rauschgiftkriminalität 1 Schlüssel „8910**“ 
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Rennwettbetrug  
Vorlegen ungültiger oder gefälschter Tickets oder Wettscheine bei zugelassenen Wett-
unternehmen oder Weitergabe „sicherer“ Tipps an Wettinteressierte oder betrügeri-
sche Manipulationen durch Veranstalter oder sonstige Beteiligte, wie z. B. durch Ab-
sprache unter den Jockeys, wer siegen soll. 

(2) 

Sammlungsbetrug  
Täter gibt wahrheitswidrig vor, für einen mildtätigen Zweck zu sammeln (Geld, Gegen-
stände). In Wirklichkeit verwendet er das Gesammelte für eigene Zwecke. 

(2) 

Schienenfahrzeug  
- siehe Kraftfahrzeug - 
Ein Schienenfahrzeug gilt nicht als Kraftfahrzeug. (22) 

Softwarepiraterie Schlüssel:„7151**“/„7152**“ 
Die meist organisierten Täter fertigen Raubkopien von kommerzieller Software und 
verwerten diese gewerbsmäßig. (7152**) 
Bei rein privater Anwendung (z. B. Computerspiel): 7151**. 

(4) 

Sonstige weitere Straftaten gemäß StGB Schlüssel: „670079“ 
Der Schlüssel ist ausschließlich für die kurzfristige (max. für das Jahr der Einführung) 
und interimsweise Darstellung einer neuen Strafrechtsnorm/berücksichtigungswerten 
Qualifizierung zu nutzen. 

 

Staatsschutzdelikte 1  

Stoßbetrug  
- siehe auch Warenkreditbetrug (sonstiger) - 
Lieferanten werden im Vertrauen auf Zahlungswillig- und Zahlungsfähigkeit zur Liefe-
rung von Waren auf Ziel - meist auf Wechsel - veranlasst. Die gelieferten Waren wer-
den zu Schleuderpreisen sofort „abgestoßen“, so dass bei Eintritt der Zahlungsver-
pflichtung keine Waren mehr vorhanden sind bzw. die Firma sich bis dahin aufgelöst 
hat, die Initiatoren sich abgesetzt haben. 
Beispiel: 
Täter wickelt mit dem Lieferanten kleine Geschäfte „glatt“ ab, um Bonität vorzutäu-
schen. Anschließend bezieht er eine bedeutend größere Warenmenge, verschleudert 
diese und setzt sich ab. 

(2) 

Straftaten gegen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 1 Schlüssel „8960**“ 
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Straßenkriminalität 1 Schlüssel „8990**“ 
Die unter „Straßenkriminalität“ aufzuführenden Straftaten werden in ihrer Tatphase 
ausschließlich oder überwiegend auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen - ein-
schließlich öffentlicher Verkehrsmittel - begangen und sind durch Präventionsmaß-
nahmen reduzierbar. 

(33) (39)
 

Subventionsbetrug (§ 264 StGB) Schlüssel: „5142**“ 
Erfassung ausschließlich derjenigen Fälle, in denen der Tatbestand nach § 264 StGB als 
erfüllt angesehen wird: Leistungen aus öffentlichen Mitteln an private oder öffentliche 
Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleis-
tungen gewährt werden und der Förderung der Wirtschaft dienen sollen, werden durch 
Täuschung über subventionserhebliche Tatsachen in Anspruch genommen. 

(3) (5) 

Tageswohnungseinbruch Schlüssel: „436***“ 
Von einem Tageswohnungseinbruch (TWE) ist auszugehen, wenn die Tatzeit zwischen 
06:00 und 21:00 Uhr liegt. Lässt sich die Tatzeit nicht auf eine Zeit zwischen diesem 
Zeitraum bestimmen, liegt kein TWE vor. 

(3) 

Taschendiebstahl Schlüssel: „*90***“ 
Diebstähle, bei denen der Täter heimlich seinem Opfer unmittelbar aus der am Körper 
befindlichen Kleidung oder den in unmittelbarem körperlichem Gewahrsam befindli-
chen, d. h. am Körper mitgeführten Gegenständen Geld oder andere Sachen (auch un-
bare Zahlungsmittel) entwendet. 
Kein Taschendiebstahl ist demnach Diebstahl aus abgestellten Taschen aller Art oder 
aus abgelegter Bekleidung. 

(6) 

Tatmittel Internet - Sonderkennung - Tabelle 05 
Bei der Sonderkennung „Tatmittel Internet“ handelt es sich nicht um eine Qualifizie-
rung im Hinblick auf besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten des Täters oder die Tat-
begehungsweise. Vielmehr kommt es darauf an, ob das Internet als Tatmittel einge-
setzt wurde. 
Technisch gesehen umfasst das Internet zum Beispiel folgende Dienste: 
 WWW (grafisch und ansprechend aufbereitete Informationsquellen – sog. Websi-

tes) 
 E-Mail (elektronische Post) 
 News („schwarze Bretter“ im Internet) 
 FTP (Datenaustausch) 
 Chat (Echtzeitkommunikation über die Tastatur) 
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Erfasst werden grundsätzlich alle Delikte, zu deren Tatbestandsverwirklichung das Me-
dium Internet als Tatmittel verwendet wird - die Verwendung eines PC/Notebook pp. 
allein reicht nicht aus -. Hier kommen sowohl Straftaten in Betracht, bei denen das 
bloße Einstellen von Informationen in das Internet bereits Tatbestände erfüllen (sog. 
Äußerungs- bzw. Verbreitungsdelikte) als auch solche Delikte, bei denen das Internet 
als Kommunikationsmedium bei der Tatbestandsverwirklichung eingesetzt wird. 

 

Zur Orientierung dient folgende, nicht abschließende, Aufzählung: 
 Verbreitung, Besitzverschaffung pornografischer Schriften 
 Betrugsdelikte z. B. Waren-, Warenkreditbetrug, Leistungs-, Leistungskreditbetrug 

i.Z.m. Online-Auktionen, bzw. Online-Shops 
 Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke über Internet-Tauschbörsen 
 Beleidigung, Bedrohung mittels E-Mail 
 Delikte der IuK-Kriminalität 

 Aus phänomenologischer Sicht sind hier beispielhaft zu nennen: 
 Verbreiten von Schadensprogrammen (Viren, Würmer, Trojanische Pferde) 
 Datenveränderung/Computersabotage durch sog. DDoS-Angriffe 
 Ausspähen von Daten durch „Hacking“-Angriffe 
 Missbrauch fremder Rechner zum Zwecke der Softwarepiraterie 
 Missbrauch fremder Zugangsdaten für die Nutzung von Internetdiensten 
 Verbreiten von illegal funktionierenden Internet-Einwahlprogrammen (Dialer) 

Fälle, welche die Bedingung "Wirtschaftskriminalität = ja" und "Tatmittel Internet = ja" 
erfüllen, sind mit beiden Sonderkennungen zu erfassen. 

 

Wenn das Internet im Hinblick auf die Tatbestandsverwirklichung eine lediglich unter-
geordnete Rolle spielt, beispielsweise wenn Kontakte bzw. Kontaktversuche zwischen 
Täter und Opfer der eigentlichen Tat vorgelagert sind, dann ist die Sonderkennung 
"Tatmittel INTERNET" nicht zu verwenden 

(30) 

Insbesondere in folgenden Schlüsselbereichen ist „Tatmittel Internet“ erwartungswid-
rig, deshalb beim Auftreten anhand der jeweiligen Fallkonstellation nachzuprüfen: 

 

 0000** Straftaten gegen das Leben  
 2100** Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraft-

fahrer 
 

 2250** Fahrlässige Körperverletzung  
 2330** erpresserischer Menschenraub  
 2340** Geiselnahme  
 ****** Diebstahl insgesamt  
 6400** Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr  
 6750** Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen  
 6760** Straftaten gegen die Umwelt  
 6770** Gemeingefährliche Vergiftung  
 7300** Rauschgiftdelikte (soweit nicht bereits mit anderer Schlüsselzahl 

erfasst 
 

 7400** Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltse-
ktor neben Schlüssel  7160**) 
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Tatort bei Erschleichen von Beförderung 1 Schlüssel: „5150**“ 

Tatort bei Verletzung der Unterhaltspflicht 1 Schlüssel: „6710**“ 

Trickbetrug  
ist Betrug, der unter Anwendung besonderen Geschicks, besonderer List und Raffinesse 
oder – neuer – besonderer Methoden begangen wird. 

 

Hinweis: 
Es ist immer vorher zu prüfen, ob der Einzelfall nicht dem Warenbetrug, Warenkredit-
betrug, Wechselfallenschwindel u. a. zuzuordnen ist. 

(2) 

Abgrenzung zum Trickdiebstahl: 
Wenn der Täter vorgibt, öffentlich Bediensteter mit Vollzugsaufgaben (Polizei, Zoll, 
Gerichtsvollzieher o. a.) zu sein und dadurch die Herausgabe der angestrebten Beute 
erwirkt, liegt aufgrund der für das Opfer bestehenden Zwangslage keine freiwillige 
Vermögensverfügung, sondern eine Wegnahmehandlung (Trickdiebstahl) vor. 

(14) 

Trickdiebstahl  
liegt vor, wenn der Täter durch 
 Täuschung/Irrtumserregung ein (kurzfristiges) Vertrauensverhältnis zu seinem Op-

fer aufbaut (z. B. durch Vorgabe einer Dienstleister-, Behörden- oder Amtseigen-
schaft), 

 Ablenkung (z. B. durch Anrempeln, Beschmutzen der Kleidung) die verminderte 
Wahrnehmungs- bzw. Reaktionsfähigkeit des Opfers nutzt, um (zunächst unbe-
merkt) den Gewahrsam über eine fremde Sache zu erlangen. 

(14) 

Umschuldungsbetrug  
Beim Umschuldungsbetrug werden alle bestehenden Verbindlichkeiten in der Weise 
abgelöst, dass nur noch eine Verbindlichkeit gegenüber einem Unternehmen besteht, 
welches einen überhöhten Zinssatz zugrunde legt, die Zinsen immer aus der ursprüng-
lichen Gesamtkreditsumme berechnet, gestaffelt nach Laufzeit lediglich eine prozentu-
ale Auszahlung des Kredites vornimmt, die in der Regel unter 95 % liegt und überhöhte 
Kreditkosten (Vorausgebühren) berechnet. 
Beispiel: 
Täter nimmt zum Opfer durch Inserate oder über Schuldnerverzeichnisse Kontakt auf. 
Die Bedingungen der Schuldenzusammenfassung werden vom Täter nicht in der erfor-
derlichen Ausführlichkeit erläutert und vom Opfer nicht verstanden. Bis es zur erfor-
derlichen Einvernahme des Täters mit den Gläubigern des Opfers kommt, muss letzte-
res die vereinbarten Gebühren und Raten bezahlen. In den meisten Fällen stellt sich 
erst dann heraus, dass eine Schuldenzusammenfassung wegen der fehlenden Zustim-
mung der Gläubiger oder den zu hohen Kosten undurchführbar ist. 

(2) (3) 
(5) 

Umweltkriminalität 1 Schlüssel: "89800**" 
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Unterstützungsschwindel  
- Siehe auch Betrug zum Nachteil von Sozialversicherungen und Sozialversicherungsträgern - 
Hier werden körperliche Mängel oder Not und Elend vorgetäuscht, um Mitleid zu erre-
gen und Zuwendungen zu ergaunern. 

(2) 

Untreue bei Kapitalanlagegeschäften Schlüssel: „5211**“ 
Täter verwendet ihm für Anlagegeschäfte (z. B. Immobilienkauf, Vermögensverwal-
tung, Anlage in Wertpapieren und Beteiligungen) treuhänderisch/übergebene Gelder 
zweckwidrig und fügt dem Anleger dadurch einen Vermögensnachteil zu. 

(4) 

Überweisungsbetrug in Schlüssel: „5183**“ 
ist Betrug mittels ge- oder verfälschter Überweisungsträger oder Zahlungsaufträge, die 
geeignet sind, bei Banken Überweisungen zu veranlassen. 
Die Urkundenfälschung wird als Vorbereitungshandlung nicht erfasst. 

(27) (40)

Verkehrsdelikte 1  

Vermittlungsbetrug  
- siehe auch Arbeitsvermittlungsbetrug - 
Täter in diesen Bereichen geben wahrheitswidrig in betrügerischer Absicht vor, das 
Gewünschte vermitteln zu können, obwohl sie dazu weder willens noch in der Lage 
sind, sondern es nur auf das Abkassieren fiktiver Gebühren und Vorauskosten abgese-
hen haben. 
Es kann sich um die betrügerische Vermittlung von 
 Titeln und Orden, 
 Miet-Wohnungen, 
 Immobilien, 
 Hypotheken, 
 Waren,  
 Aufträgen oder Lizenzen, 
 Heiraten, 
 Krediten u. a. 
handeln. 
Beispiel: 
Täter gibt vor, junge gutaussehende Asiatinnen zwecks Heirat vermitteln zu können, 
benötige aber für seine entstehenden Unkosten (Telefonate, Flugticket etc.) eine an-
gemessene Anzahlung. In Wirklichkeit war er weder willens noch in der Lage, wie vor-
gegeben zu verfahren. Vielmehr hatte er es nur auf das Kassieren der Geldbeträge an-
gelegt. 

(2) 
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Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 Abs. 1 UWG) Schlüssel: „7153**“ 
Arbeitnehmer eines Geschäftsbetriebes teilt aus Eigennutz, Wettbewerbsgründen, um 
einen anderen zu begünstigen oder in Geschäftsschädigungsabsicht ein Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder zugäng-
lich gemacht worden ist, unbefugt an Dritte mit. 

(4) 

Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 17 Abs. 2 UWG) Schlüssel: „7154**“ 
Täter verschafft oder sichert sich unbefugt von einem Arbeitnehmer oder unter Einsatz 
besonderer Mittel und Methoden, aus Wettbewerbsgründen, Eigennutz, zugunsten 
eines Dritten oder in Geschäftsschädigungsabsicht ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, verwertet dieses unbefugt oder teilt es unbefugt jemandem mit. 

(4) 

Versicherungsbetrug Schlüssel: „5174**“ 
- siehe Versicherungsmissbrauch und Betrug zum Nachteil von Versicherungen - 
Bis 1997 § 265 StGB: In betrügerischer Absicht wird eine gegen Feuersgefahr versicher-
te Sache in Brand gesetzt oder ein versichertes Schiff zum Sinken oder Stranden ge-
bracht. 

(3) (5) 

Seit 1998 § 265 StGB „Versicherungsmissbrauch“ mit erweitertem Umfang (14) 

Versicherungsmissbrauch Schlüssel: „5174**“ 
- siehe Versicherungsbetrug und Betrug zum Nachteil von Versicherungen - 
Seit 1998 „Versicherungsmissbrauch“ § 265 StGB mit erweitertem Umfang, davor Ver-
sicherungsbetrug 

(14) 

Vorteilsannahme Schlüssel: „6511**“ 
Amtsträger (vgl. die in § 331 Abs. 1 bis 3 StGB Genannten) fordert, lässt sich verspre-
chen oder nimmt eine vorteilhafte Gegenleistung für eine vergangene oder zukünftige 
Diensthandlung an. 

(4) 

Vorteilsgewährung Schlüssel: „6521**“ 
Täter bietet an, verspricht oder gewährt den in § 333 Abs. 1 und 2 StGB genannten 
Amtsträgern einen Vorteil als Gegenleistung für die künftige Vornahme einer in deren 
Ermessen stehenden Diensthandlung an. 

(4) 
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Warenbetrug Schlüssel: „5113**“ 
- siehe auch Einspon- und Leistungsbetrug - 
Beim Warenbetrug verspricht der Täter Ware zu liefern, was er jedoch nicht oder nur in 
minderwertiger Qualität tut, oder er behauptet, Ware geliefert zu haben, obwohl das 
nicht der Fall war. 
Die Ware stellt gewissermaßen das Mittel zum Betrug dar, während das Ziel des Betrü-
gers die Erlangung der Bezahlung ist. 
Hinweis: 
Bei (Werk-)Leistungen ist der Leistungsbetrug (Schlüssel: 5171**) zu erfassen. 

(2) (3) 
(5) (24) 

Warenkreditbetrug (sonstiger) Schlüssel: „5112**“ 
- siehe auch Stoßbetrug - 
Beim Warenkreditbetrug steht die betrügerische Erlangung von Waren ohne Gegenleis-
tung oder durch Anzahlung im Vordergrund. Ist die erlangte Ware ein Kraftfahrzeug so 
ist unter Schlüssel „5111**“ zu erfassen 

(3) (5) 

Warenvermittlungsbetrug  
- Warenvermittlungsbetrug - 

Wechselbetrug Schlüssel: „518900“ 
Beim Wechselbetrug werden wertlose, uneinbringliche, ge- oder verfälschte Akzepte 
(Wechsel) unter Vorspiegelung der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit bei Fälligkeit dem 
Wechselnehmer (Remittent) gegeben, um diesen zu einer ihn vermögensschädigenden 
Verfügung zugunsten des Bezogenen (Akzeptanten) oder des Ausstellers oder eines 
Indossanten zu veranlassen. 
Der - jeweilige - Wechselinhaber (Remittent) kann die Wechselschuldner (Aussteller, 
Bürgen, Indossanten) in Regress nehmen. 
Beispiel: 
Der in Zahlungsschwierigkeiten befindliche Firmeninhaber schöpft beim Wechselneh-
mer Kapital, indem er Wechsel akzeptiert, obwohl er weiß, dass er am Verfallsdatum 
nicht in der Lage sein wird, die Wechselsumme zu begleichen. Der Wechsel geht zu 
Protest. 

(2) (3) 
(5) 

Wechselfallenschwinde  
Wechselfallenschwindler betrügen beim Geldwechseln, indem sie unter Ablenkung des 
Wechslers durch Tricks oder mit Hilfe eines Mittäters den zu wechselnden Betrag und 
das Wechselgeld ausgehändigt erhalten. 

 

Hinweis: 
Nimmt der Täter das Geld selbst an sich, so ist die Tat als Trickdiebstahl zu behandeln.  

(2) 
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Wertersatzbetrug  
Reiseschecks (traveler cheques) werden vom Berechtigten eingelöst. Dieser gibt später 
vor, er habe die Reiseschecks verloren. Der Berechtigte stellt Rückerstattungsansprü-
che, die gewährt werden müssen, da die Reiseschecks gegen Abhandenkommen versi-
chert sind (Wertersatz). 
Hinweis: 
Traveler cheques tragen in der linken oberen Ecke die Unterschrift des Berechtigten. 
Beim Einlösen hat der Berechtigte links unten zu unterschreiben. Der Schecknehmer 
hat demzufolge die Vergleichsunterschrift. Üblicherweise wird ein amtlicher Ausweis 
des Einlösers eingesehen, um die drei Unterschriften miteinander zu vergleichen. 
Beispiel: 
Bei Einlösung der Reiseschecks verstellt der Berechtigte seine Unterschrift, um später 
seine Rückerstattungsansprüche glaubhaft vortragen zu können. 

(2) 

Wertpapierbetrug Schlüssel: „5145**“ 
Beim Wertpapierbetrug werden entweder ge- oder verfälschte Wertpapiere verwendet 
oder echten wertlosen Papieren wird ein bestimmter, nicht zutreffender Wert zugeord-
net (soweit nicht Straftatenschlüssel 5130**). 

(3) (5) 

Wirtschaftskriminalität 1 Schlüssel „8930**“ 

Wohnung  
- siehe Wohnraum - 

Wohnraum in Verbindung mit Schlüssel: „3/435***“ und „3/436***“) 
Wohnräume sind alle unbeweglichen Objekte, die für einen längeren Aufenthalt ausge-
stattet sind. Begriff „Wohnraum“ wurde bis einschließlich 1998 verwendet. 

 

Ab 1999 stattdessen „Wohnung“, vergl. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB. (14, 16) 
"Der Wohnungsbegriff des § 244 Abs. 1 Satz 3 StGB ist enger auszulegen als der des § 
123 Abs. 1 StGB (Hausfriedensbruch): "Zubehörflächen" wie Flure, Treppen, Keller-, 
Wasch- und Bodenräume sind beim § 244 nur dann enthalten, wenn sie vom eigentli-
chen Wohnbereich aus unmittelbar zugänglich sind, wie in der Regel in Einfamilienhäu-
sern. Kann der betreffende Dachboden- oder Kellerraum pp. dagegen erst durch Ver-
lassen der Wohnungstür über einen vom Treppenhaus oder Hausflur abgehenden Zu-
gang erreicht werden, ist er nicht mehr der "Wohnung" im Sinne des § 244 zuzurechnen 
(ist also ggf. unter § 243 zu erfassen). Es kommt dann nicht darauf an, ob die abtren-
nende Tür üblicherweise offen oder verschlossen gehalten wird." 
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Zahlungskarten  
Oberbegriff für Kreditkarten und Debitkarten. (18) 
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten: Schlüssel 5165** 
Gebrauch falscher Zahlungskarten: Schlüssel 5531** 
Nachmachen, Verfälschen, Verschaffen, Feilhalten oder Überlassen 
falscher Zahlungskarten: 

Schlüssel 5532** 

Zechbetrug Schlüssel: „5184**“ 
Der Täter gibt durch die Bestellung von Speisen und Getränken in betrügerischer Ab-
sicht Zahlungswilligkeit und -fähigkeit vor. 

(14) 
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Änderungsnachweis 
Datum Änderungen Grund der Änderung Umsetzung 

05.07.10  Übernahme aus Berichtsjahr 2009  

05.07.10 Neu 
Gef. Eingriff in den Straßenverkehr – 

Schl. 670025 

57. AT, TOP 3.13, Pkt. 2  

14.09.10 Stoßbetrug Schlüsselzahl 511202 gelöscht 

(siehe Bericht "Reduzierung des PKS-Straftatenkatalogs") 

 

14.09.10 Kiosk Schlüsselzahl geändert 

(siehe Bericht "Reduzierung des PKS-Straftatenkatalogs) 

 

28.09.12 Kontoeröffnungsbetrug 59. AT, TOP 3.15 

(Begriffserläuterung zu Kontoeröffnungsbetrug) 

 

14.11.12 Wechselbetrug 59. AT, TOP 3.21 

Schlüssel: „5144**“ in "518900" 

 

01.10.13 Kreditbetrug 60. AT, TOP 3.4, Pkt. 3. 01.01.14 

19.11.13 Straßenkriminalität Der letzte Satz: " Zu Straßen, Wegen oder Plätzen gehören z. B. auch 
Sportstadien." wird gestrichen. Siehe Sammel-UM vom 12.11.13 
(m.W.v. 12.11.13), Pkt. 6 

01.01.14 

31.03.15 Überweisungsbetrug Überweisungsbetrug 

(Klammerzusatz im letzten Satz wird gestrichen) 

61. Tagung, TOP 2 

01.01.15 

 


